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Vorlage zur Kenntnisnahme 

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 21.05.2026
 

 

 

1. Gegenstand der Vorlage: 

Abberufung der ehrenamtlichen Bezirkswahl- und Abstimmungsleiterin für Marzahn-

Hellersdorf 

 

2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten: 

   beschlossen,   Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 14.04.2026
die BA-Vorlage Nr. 1454/VI der BVV zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

 

Die Vorlage ist in der Anlage beigefügt. 

 

 

 

Nadja Zivkovic Juliane Witt 

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadträtin für Soziales und 

Bürgerdienste  

 

 

Anlage 

 

 



 
 

  

Abteilung Soziales und Bürgerdienste 25.03.2026 

Stellenzeichen: BüD Wahl FBL Tel.: 030 9(0)293 2860 

  

Vorlage für das Bezirksamt 

- zur Beschlussfassung – 

Nr. 1454/VI 

 

A. Gegenstand der Vorlage: 

Abberufung der ehrenamtlichen Bezirkswahl- und Abstimmungsleiterin für Marzahn-

Hellersdorf 

B. Berichterstatter/in: 

Bezirksstadträtin Frau Witt 

C. Beschlussfassung 

C.1 Beschlussentwurf:  

Das Bezirksamt beschließt die Abberufung von Frau Katja Hannebauer als 

ehrenamtliche Bezirkswahl- und Abstimmungsleiterin für den Bezirk Marzahn-

Hellersdorf sowie die Mitteilung an den Landeswahlleiter von Berlin.  

C.2 Weiterleitung an die BVV und zugleich Veröffentlichung: 

Das Bezirksamt beschließt weiterhin, diese Vorlage der BVV zur Kenntnisnahme 

vorzulegen und umgehend zu veröffentlichen. 

D. Begründung: 

Gemäß Landeswahlgesetz (LWG) endet das auf unbestimmte Zeit übertragene Amt 

mit der Abberufung oder der Bestellung eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin 

und wird durch das Bezirksamt vorgenommen. Frau Hannebauer bat mit Schreiben 

vom 29.01.2026 um eine Abberufung als ehrenamtliche Bezirkswahl- und 

Abstimmungsleiterin. Die Aufgaben werden bis zur Bestellung einer neuen 

Bezirkswahl- und Abstimmungsleitung bis spätestens 30.04.2026 durch die 

stellvertretende Bezirkswahl- und Abstimmungsleitung wahrgenommen.  

E. Rechtsgrundlage: 

§ 26b Abs. 1 Satz 2 LWG; § 15, § 36 Abs. 2 Buchstabe b, f und Abs. 3 

Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) 

 



 
 

F. Haushaltsmäßige Auswirkungen: 

Keine 

G. Zielgruppenrelevante Auswirkungen: 

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung der Wahlen 

zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zu den Bezirksverordnetenversammlungen 

 

 

Juliane Witt 

Bezirksstadträtin für Soziales und Bürgerdienste 

 

Anlage  


